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In Österreich werden seit 1994 keine klassischen Ver-
mögensteuern und seit 2008 auch keine Erbschaft- und 
Schenkungsteuern mehr erhoben, womit man sich von 
einer Reihe anderer EU-Mitgliedstaaten unterscheidet. 
Die Vermögensteuer wurde seinerzeit aufgrund geringer 
Einnahmen, hoher Erhebungskosten und wirtschaftspoli-
tischer Erwägungen abgeschafft, während die Erbschaft-
steuer aus verfassungsrechtlichen Gründen entfiel: Zwar 
bestanden keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber 
der Verfassungskonformität einer Erbschaftsteuer, doch 
in der Erhebungsmethodik für vererbte Immobilien sah 
der Verfassungsgerichtshof den Gleichheitsgrundsatz zu 
anderen Vermögensübertragungen verletzt (RIS 2007). 
Dabei wurde nicht die Berechnung der Steuer auf Basis 
des dreifachen Einheitswerts aus dem Jahr 1973 bean-
standet, der auch heute noch als Basis zur Berechnung 
der Grundsteuerschuld dient.1 Allerdings sorgte der Ein-
heitswert in Kombination mit den Marktwerten anderer 
Vermögensgegenstände zu einer unsachgemäßen Un-
gleichbehandlung. 

1	� Grundsteuer B auf Grundvermögen. Die Einheitswerte der Grundsteuer A für  
land- und forstwirtschaftliche Flächen datieren auf das Jahr 2023 (BMF 2025). 

Die Diskussion über eine mögliche Wiedereinführung einer 
oder beider Steuern begleitet den politischen Diskurs seit-
her kontinuierlich, tritt aber vor allem in Perioden budge-
tärer Krisen verstärkt in den Vordergrund. Dabei werden 
unterschiedliche Argumente vorgebracht, die jedoch meist 
situativ geprägt sind und selten in eine umfassende, sys-
tematisch angelegte steuerpolitische Strategie eingebettet 
werden.  

Insgesamt ist zu konstatieren, dass in Österreich die oh-
nehin überschaubaren potenziellen Einnahmen aus der 
Wiedereinführung einer Erbschaftsteuer von Befürwortern 
häufig überschätzt werden, zumal (oft nicht berücksich-
tigte) praktische Hürden wie Bewertungsprobleme, hohe 
administrative Kosten und mögliche Ausweichreaktionen 
das Aufkommen zusätzlich reduzieren dürften.

Ökonomisch wird der Erbschaftsteuer zwar zugeschrie-
ben, dass sie – zumindest im Vergleich zu anderen Steuer-
arten – geringere wachstumshemmende Wirkungen mit 
sich bringt (OECD 2008), da sie Anreize von Personen 
und Unternehmen geringfügiger verzerrt als alternative 
Steuern. In der praktischen Anwendung zeigt sich jedoch, 
dass Erbschaft- und Schenkungsteuern empirisch gese-
hen in den OECD-Ländern allenfalls einen kleinen Beitrag 
zum Gesamtsteueraufkommen leisten. 

Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob eine punktuelle 
Wiedereinführung der Erbschaftsteuer ohne begleitende 
strukturelle Ausgabenreformen sowie additive Steuer-
senkungen sinnvoll wäre. Vielmehr wird generell in der 
Literatur vor (Neu-)Einführung zusätzlicher Steuern eine 
systemische Neupriorisierung der Ausgaben sowie eine 
Überprüfung der bestehenden Steuerbasis empfohlen, 
um sowohl Effizienz als auch Wachstumsfreundlichkeit 
des Steuersystems insgesamt zu fördern (von Hagen und 
Strauch 2001; von Hagen et al. 2002).
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Die Erbschaftsteuer als Eckpfeiler einer systemischen 
Steuerreform: Ein ökonomisches Argument

In einer ideologiefreien Auseinandersetzung mit einer opti-
malen Besteuerung gilt es, die Vor- und Nachteile der Ein-
führung einer Erbschaftsteuer im Rahmen der wirtschaft-
lichen Situation, der Steuerstruktur und der begleitenden 
Maßnahmen zu analysieren. 

Eine mögliche Rechtfertigung ergibt sich aus der kon-
sumorientierten Ausgestaltung eines Steuersystems, wie 
sie etwa von Auerbach (2009) oder im Mirrlees Review  
(Institute for Fiscal Studies 2011) propagiert wird. Dabei 
werden Einkommen und Vermögen grundsätzlich erst 
dann besteuert, wenn sie konsumiert oder übertragen wer-
den. Ziel ist es, die normale Kapitalrendite bei Ersparnissen 
und Investitionen von der Besteuerung auszunehmen. Be-
steuert werden somit konsumierte oder weitergegebene 
Mittel, wie z. B. Erbschaften oder ausgeschüttete Gewinne, 
während Ersparnisse und Investitionen zum Vermögens-
aufbau oder zur Altersvorsorge in der Erwerbsphase 
steuerlich entlastet werden. 

Im Mirrlees Review manifestiert sich diese Konsumorien-
tierung insbesondere über die Abzugsfähigkeit einer Nor-
malverzinsung auf Ersparnisse sowie über einen Eigen-
kapitalzinsabzug auf Unternehmensebene. In dieser Sys-
tematik übernimmt die Erbschaftsteuer die Funktion, die 
zuvor gewährte steuerliche Entlastung am Lebensende bei 
der Vermögensübertragung nachzuholen. 

Aus diesen Überlegungen wird deutlich, dass die syste-
misch motivierte Einführung einer konsumorientierten 
Erbschaftsteuer nur im Zusammenspiel mit einer Reihe 
flankierender Maßnahmen sinnvoll ist, insbesondere zur 
Entlastung von Ersparnissen und Investitionen. Eine solche 
Maßnahme wäre in etwa die auch im Zusammenhang mit 
der chronischen Unterversorgung von Venture Capital in 
Österreich – einer der Gründe für die derzeitige Wachs-
tumsschwäche – diskutierte Abzugsfähigkeit von Eigenka-
pitalzinsen (Keuschnigg et al. 2017). Solche begleitenden 
Reformmaßnahmen sind jedoch derzeit in Österreich nicht 
absehbar. 

Vor diesem Hintergrund steht eine isolierte, primär fiska-
lisch motivierte Erbschaftsteuer in keinem systematischen 
Zusammenhang mit dem konsumorientierten Steuerkon-
zept à la Mirrlees. Denn die dort zentrale steuerliche Ent-
lastung von Investitionen und Ersparnissen findet im ös-
terreichischen Steuersystem nicht statt: Kapitalerträge in 
Form von Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen 
unterliegen unabhängig von ihrer Verwendung der Kapi-

talertragsteuer,2 egal ob sie reinvestiert oder konsumiert 
werden. Investitionen und Vermögen werden also nicht 
systematisch steuerlich entlastet. Folglich fehlt auch das 
Argument für eine nachträgliche Besteuerung bei Ver-
erbung.  

Argumente für die (Wieder-)Einführung der  
Erbschaftsteuer: Die politische Diskussion

Aufkommenseffekte der Erbschaftsteuer

Der Auslöser zur aktuellen Diskussion entstammt einem 
fiskalischen Aspekt: So lag das Budgetdefizit Österreichs 
im Jahr 2024 bei 4,7 % der Wirtschaftsleistung.3 In die-
sem Licht ist die politische Debatte um zusätzliche Einnah-
mequellen neu entbrannt. Neben der Erhöhung der Grund-
steuer wird in diesem Zuge auch die Wiedereinführung 
der 2023 abgeschafften kalten Progression oder eben 
der Erbschaftsteuer diskutiert. Um die Größenordnungen 
einordnen zu können: Zur Rückführung des Defizits auf 
rund 3 % der Wirtschaftsleistung fehlen im Staatshaushalt 
2025 rund 8 Mrd. Euro. 

Selbst optimistische Prognosen für Erbschaftsteuerein-
nahmen liegen bei realistisch angesetzten Freibeträgen 
und einem progressiven Tarif bei bis zu 1 Mrd. Euro pro 
Jahr. Damit lägen die Einnahmen bei rund 0,2 % des ös-
terreichischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) (entspricht der 
Dimension Deutschlands) und könnten somit nur einen 
kleinen Teil des Konsolidierungsbedarfs tragen. Je nach 
gewählten Freigrenzen, möglichen Ausweichreaktionen,4 
Ausnahmen (etwa für Unternehmensbeteiligungen oder 
Immobilien, die in Österreich bereits derzeit beim Erben 
der Grunderwerbsteuer unterliegen), den zugrunde ge-
legten Annahmen bei der Ermittlung hoher Vermögen,5 

2	� Klassische Sparzinsen unterliegen in Österreich einer Kapitalertragsteuer von 25 %, 
Dividenden- und Kursgewinne werden mit 27,5 % abgegolten, Immobilienzuwachs-
steuern fallen auf den Wertgewinn einer Immobilie i.H.v. 30 % an. 

3	� Für 2025 erwartet die Europäische Kommission ein Defizit von 4,4 %. Allerdings 
dürfte es in den ausgegliederten Einheiten der Gebietskörperschaften schlechtere 
Haushaltszahlen geben als zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung. Das wiederum 
erhöht den Konsolidierungsdruck auf die Regierung, mittelfristig wieder die  
Maastricht-Kriterien einzuhalten. 

4	� Seim (2017) zeigt, dass die Reaktion auf Vermögensteuern überwiegend durch 
Steuervermeidung und Underreporting erfolgt. Ausweicheffekte stellen ein zentrales 
empirisches Ergebnis bei vermögen- und erbschaftsbezogenen Steuern dar.

5	� Die beste Datenquelle zur Vermögenssituation in Österreich ist der Household 
Finance and Consumption Survey (HFCS). Bei der Erhebung fehlen oftmals hohe 
Vermögen, welche in mehreren Analysen mit ökonometrischen Methoden,  
Verteilungsannahmen oder Reichenlisten nachträglich imputiert werden. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass sich die Ergebnisse je nach Annahme stark unterschei-
den, sie weisen daher eine große Unsicherheit auf (Kennickell et al. 2022). 
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Erhebungs- und Verwaltungskosten6 sowie möglichen 
negativen Rückwirkungen auf andere Steueraufkommen 
reduziert sich dieses Nettoaufkommen weiter (Fuest et al. 
2017). Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren Zu-
gewinnsteuern auf Kapital und Immobilien ausgeweitet 
und allein der Anstieg der Einnahmen aus der Kapital-
ertragsteuer zwischen 2008 und 2024 hat den Wegfall 
der früheren Erbschaftsteuereinnahmen deutlich überkom-
pensiert.  

Erschwerend kommt die hohe Steuer- und Abgabenquote 
hinzu, die auch ohne Erbschaftsteuer laut aktuellen Schät-
zungen bereits bei rund 44 % des BIP und damit deutlich 
über jener in den meisten anderen Staaten liegt. Auch die 
Staatsquote verharrt auf einem historisch hohen Niveau 
von etwa 55 % des BIP, was als Hinweis darauf gedeutet 
werden kann, dass die Budgetprobleme eher ausgaben-
seitig begründet liegen.7 

Diese bestehenden strukturellen Herausforderungen auf 
der Ausgabenseite sind dokumentiert (Rechnungshof Ös-
terreich 2024) und werden kontinuierlich von internatio-
nalen Organisationen wie der OECD angemahnt (OECD 
2024, S. 16). Auch die bestehende Literatur zur Budget-
konsolidierung liefert hier wenig Argumente, die Aufgabe 
mit zusätzlichen Steuern zu lösen (Alesina und Ardagna 
2009; Alesina et al. 2017). 

Vor diesem Hintergrund relativiert sich die fiskalische 
Bedeutung einer Erbschaftsteuer erheblich: In den 
OECD-Staaten machen Einnahmen aus Erbschaft-, 
Nachlass- und Schenkungsteuern traditionell nur einen 
untergeordneten Anteil des Steueraufkommens aus, im 
OECD-Durchschnitt betragen sie lediglich 0,1 % des BIP, 
bei durchschnittlichen gesamten Steuereinnahmen von 
34,3 % (Drometer et al. 2018). Überträgt man diese Grö-
ßenordnungen auf Österreich – bei einem BIP von rund 
516 Mrd. Euro – ergäbe dies ein Aufkommen in Höhe des 
OECD-Durchschnitts etwa 500 Mio. Euro pro Jahr. Selbst 
im Falle einer deutlich überdurchschnittlichen Ausgestal-
tung der Steuer mit entsprechend höheren Einnahmen 
kann die Steuer gesamtstaatlich negative Auswirkungen 
auf den Staatshaushalt haben. Eine empirische Analyse für 
Österreich zeigt, dass unter der Annahme eines Aufkom-
menseffekts in der Höhe von 5 Mrd. Euro negative Effekte 
auf Investitionen und auch auf öffentliche Einnahmen fol-
gen (Köppl-Turyna et al. 2023).

6	� Die Kosten für Erbschaftsteuern dürften deutlich höher liegen als im Durchschnitt 
über aller Steuertypen (von Loeffelholz und Rappen 2003). Diese (relativ zum  
Aufkommen hohen) Kosten sind oft auch ein Grund für deren Abschaffung  
(Drometer et al. 2018; Sand 2015).

7	� Damit liegen die Ausgaben in Relation zur Wirtschaftsleistung zwischen vier und 
fünf Prozentpunkten über jenen Deutschlands. 

Verteilungseffekte der Erbschaftsteuer

Neben den budgetären Argumenten wird die Debatte zur 
Erbschaftsteuer auf Basis von Gerechtigkeitsargumenten 
geführt. Zieht man die gängigen Verteilungsindikatoren – 
insbesondere des Gini-Koeffizienten – heran, zeigt sich, 
dass die Einkommensverteilung in Österreich im interna-
tionalen Vergleich relativ ausgewogen ist. Dies deutet dar-
auf hin, dass das Sozial- und Transfersystem seine Umver-
teilungsfunktion grundsätzlich erfüllt (Budgetdienst 2019). 
Dennoch wird im politischen Diskurs regelmäßig die 
(Wieder-)Einführung einer Erbschaftsteuer zur Verbesse-
rung der Verteilung diskutiert. Der zentrale Gedanke da-
hinter ist, dass laufende Einkommen in Österreich bereits 
stark umverteilt werden, während die Vermögenskonzen-
tration – vor allem bei großen Erbschaften – weitgehend 
unangetastet bleibt (Fessler und Schürz 2024).

Die ökonomische Literatur sieht die Erbschaftsteuer zwar als 
ein potenzielles Instrument zur Verbesserung der Vermö-
gensungleichheit, betont jedoch, dass die Umverteilungs-
effekte stark von der konkreten Ausgestaltung abhängen, 
insbesondere bei (auch in Österreich diskutierten) hohen 
Freibeträgen und umfangreichen Ausnahmen. Die Wirk-
samkeit der Erbschaftsteuer wird auch durch Steuervermei-
dung8 und weitere Verhaltensreaktionen eingeschränkt. Der 
Aufkommens- und Verteilungseffekt ist daher a priori deut-
lich unklarer als beispielsweise bei der Einkommensteuer.

Anstelle der Besteuerung von Erbschaften gäbe es ziel-
führendere Maßnahmen, die den Vermögensaufbau in 
der Mitte befördern und damit deutlich stärkere Ver-
teilungswirkungen entfalten könnten. Für internationale 
Unterschiede in der Vermögensverteilung lassen sich in 
Europa im Wesentlichen zwei Kriterien finden. Das eine 
umfasst die Quote an Eigenheimbesitzern:9 Länder, in 
denen die Mittelschicht (und teilweise auch untere Ein-
kommensschichten) ihren Hauptwohnsitz im Eigentum 
haben, verfügen über größere Vermögenswerte in der 
Mitte der Vermögensverteilung und weisen damit eine 
geringere Vermögenskonzentration als Länder mit ho-
hen Mietquoten wie Deutschland oder Österreich auf  
(Causa et al. 2019). Der zweite Punkt ist die Absicherung 
gegen unterschiedliche Risiken über den öffentlichen So-
zialstaat (Fessler und Schürz 2018). Die Förderung des 
Eigentumserwerbs oder die Stärkung einer am Kapital-

8	� Selbst bei der Einkommensteuer und der Implementierung einer „Reichensteuer“ 
(d. h. Erhöhung des obersten Grenzsteuersatzes) können diese Ausweicheffekte 
substanziell sein und mindern somit das prognostizierte Mehreinkommen  
(Reitschuler et al. 2011).

9	� Sagner und Voigtländer (2025) nennen die Senkung der Grunderwerbsteuer  
(d. h. einer weiteren Steuer auf Vermögen) als Mittel zur Erhöhung der Wohneigen-
tumsquote.
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markt veranlagten zweiten und/oder dritten Pensionssäule 
hätten in dem Licht deutlich mehr Potenzial, die Verteilung 
in Österreich (und Deutschland) positiv zu beeinflussen.

Resümee der österreichischen Situation

Auch wenn die Stimmen zunehmen, die sich für eine Ein-
führung der Erbschaftsteuer in Österreich – argumentativ 
mit dem ökonomischen Nutzen dieser Steuer – ausspre-
chen, sind die zugrunde liegenden Argumente unter den 
gegebenen fiskal‑ und steuerpolitischen Rahmenbedin-
gungen nur eingeschränkt belastbar. Problematisch ist, 
dass die Erbschaftsteuer in Österreich vordergründig als 
kurzfristiges fiskalisches Instrument propagiert wird, ohne 
sie in eine gesamtsteuerliche Strategie à la Mirrlees ein-
zubetten. Zudem werden der Steuer in der öffentlichen 
Debatte teils erhebliche Effekte auf Steuereinnahmen 
und Vermögensverteilung zugeschrieben, die empirisch 
nur schwer nachweisbar sind. Über eine Erbschaftsteuer 
lässt sich daher ausschließlich in einem funktionierenden 
Staatshaushalt im Hinblick auf eine steuersystematische 
Optimierung diskutieren. Die aktuelle Debatte liefert jedoch 
bislang keine überzeugenden (empirischen) Argumente, 
die die Erbschaftsteuer als primäres Instrument zur (kurz-
fristigen) Haushaltssanierung oder als Argument für eine 
Ausweitung staatlicher Eingriffe legitimieren könnten. Im 
Gegenteil, die Literatur deutet darauf hin, dass eine weitere 
Abgabenerhöhung in Österreich sogar negative Auswir-
kungen haben könnte. •
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